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Sehr geehrte Damen und Herren! 

 

Mit Schreiben vom 2. März 2016, bei der Österreichischen Notariatskammer am 11. März 2016  

eingelangt, hat das Bundesministerium für Justiz den Entwurf einer Verordnung des Bundesministers 

für Justiz, mit der die Verordnung über die Vergütungen und Gebühren für die Rechtsanwaltsprüfung, 

die Notariatsprüfung und die Prüfung der Gleichwertigkeit nach dem ABAG geändert wird, übermittelt 

und ersucht, dazu bis 1. April 2016 eine Stellungnahme abzugeben.  

 

Die Österreichische Notariatskammer bedankt sich für die Möglichkeit, sich zum vorliegenden Entwurf 

äußern zu können, und erlaubt sich, nachstehende  

 

Stellungnahme 

 

abzugeben: 

 

Seitens der Österreichischen Notariatskammer werden die im Entwurf enthaltenen Änderungen der 

Verordnung über die Vergütungen und Gebühren für die Rechtsanwaltsprüfung, die Notariatsprüfung 

und die Prüfung der Gleichwertigkeit nach dem ABAG begrüßt. 
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Die Anpassung trägt dazu bei, auch im Interesse der betroffenen Berufsgruppen einen qualitätvollen 

Prüfungsbetrieb durch Beteiligung von motivierten Justizangehörigen weiterhin zu sichern. Letztlich 

handelt es sich auch nicht um eine Gebührenerhöhung, sondern um eine zu Folge der 

Geldentwertung längst überfällige Anpassung von Vergütungen für diese Tätigkeiten. 

 

 

 

 

Mit vorzüglicher Hochachtung 

 

 

 

 

 

 

Univ.-Doz. DDr. Ludwig Bittner 

(Präsident) 


